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Damit der viel zitierte „Lebensraum Schule“ tatsächlich zu einem Raum zum konfliktfreien Leben 
werden kann, fehlen ihm zwei Randbedingungen. 

Die eine Randbedingung betrifft den eigentlichen Raum in seinen physischen Abgrenzungen, die 
andere betrifft die Lehrpersonen, die in diesem Raum nicht nur unterrichten, sondern auch 
lebensraumstörende Faktoren früh erkennen und ihnen entgegenwirken können müssen. 

Zum Ersten: 

Viele Schulstandorte in der Stadt befinden sich in unmittelbarer Nähe von stark frequentierten 
Bereichen der Allmend. Ein eigentlicher Schulbereich ist zum Teil gar nicht auszumachen. Der 
Pausenbereich erstreckt sich bis in diese Allmend hinein, aber auch die Öffentlichkeit dringt bis in 
den Schulbereich vor. 

Dieses Nebeneinander ist solange kein Problem, als beide Beteiligten, die Öffentlichkeit und die 
Schülerschaft, konfliktfrei aneinander vorbeikommen. 

Ergeben sich jedoch Spannungen in einem solchen Mischbereich, dann ist es für die 
Schulleitungen schwierig, die Schuldomäne abzustecken, also den eigenen Schülerinnen und 
Schülern Regeln der Hausordnung verbindlich zu erklären und störende Eindringlinge aus dem 
Raum wegzuweisen. 

Den Schulleitungen sollte deshalb die Möglichkeit gegeben werden, in unmittelbarer Umgebung 
des eigentlichen Schulareals einen Perimeter zu bestimmen, der für den Lebensraum der 
entsprechenden Schule essenziell ist und in dem die Schulleitung Weisungsbefugnis, nicht nur für 
die eigenen Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Nichtangehörige der Schule hat. 

Zum Zweiten: 

Bevor Lehrpersonen in einem solchermassen bestimmten Raum kompetent eingreifen und 
bestimmt auftreten können, sollten sie auch die Fähigkeit haben, strukturelle Gewalt, Ansätze von 
Ausgrenzung und Mobbing bis hin zu sexueller Belästigung bereits im Ansatz erkennen und mit 
ihnen umgehen zu können. 

Die Lehrerbildung geht unseres Erachtens immer noch zu fest davon aus, dass ihre 
Abgängerinnen und Abgänger in weitgehend bildungshomogenen Klassen mit grossmehrheitlich 
deutsch sprechenden Schülerinnen unterrichtet werden. Oft sind sie, einmal in die 
Unterrichtsrealität unserer bildungs- und kulturheterogenen Klassen entlassen, in dieser 
konfliktträchtigen Situation im Klassenzimmer und im Pausenhof überfordert. Die Folge ist, dass 
sie sich einen Arbeitsplatz mit in dieser Hinsicht besseren Randbedingungen ausserhalb unseres 
Kantons suchen. Die Anzugstellenden sind der Auffassung, dass der zurzeit herrschende 
Lehrermangel auf der Sekundarstufe I auch auf dieses Phänomen zurückzuführen ist.  

Geben wir unseren Lehrpersonen den Lebensraum Schule, den sie brauchen, und geben wir ihnen 
das Instrumentarium, diesen innerhalb und ausserhalb der eigentlichen Fachvermittlung, im 
Klassenzimmer und auf dem Pausenhof zu einem echten, konfliktfreien Lebensraum zu machen. 

Die Unterzeichneten bitten die Regierung entsprechend zu prüfen und zu berichten, 

– inwiefern es Schulleitungen ermöglicht werden kann, einen Interessenperimeter im Umfeld 
ihres Schulareals zu beantragen und dort Weisungsbefugnisse wahrzunehmen;  

– inwiefern die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Grundausbildung in Sachen Gewaltprävention, 
Gewalterkennung und Umgang mit Gewalt im schulischen Umfeld ausgebildet werden; 

– inwiefern die Lehrerinnen und Lehrer in Grundausbildung in Sachen Unterricht in leistungs- 
und sprachheterogenen Klassen ausgebildet werden; 

– inwiefern solche Ausbildungen, sollten sie im Grundstudium nicht erteilt werden oder worden 
sein, im Rahmen von Weiterbildungsangeboten flächendeckend implementiert werden 
könnten.  
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